
DAS PRAKTISCHE JAHR 
IN DER ALLGEMEINMEDIZIN

Aufgaben Ihrer KoStA

Als zentrale Anlaufstelle nimmt das Team der KoStA insbeson-
dere folgende Aufgaben wahr:

unterstützende Beratung rund um die Weiterbildung Allge-
meinmedizin 

Prüfung der inhaltlichen und zeitlichen Anrechnungsfähig-
keit der Weiterbildungsabschnitte

Beratung und Hilfestellung bei der Pflege des eLogbuchs 
bzw. der Weiterbildungsgänge im Portal der ÄKWL

Beratung über Quereinstiegsmöglichkeiten

Erteilung der Weiterbildungsbefugnisse in der 
Allgemeinmedizin

Online-Weiterbildungsbörse Allgemeinmedizin 

Evaluation der allgemeinmedizinischen Weiterbildung

Durchführung und Beteiligung an zahlreichen Informati-
onsveranstaltungen 

Unterstützung bei der Gründung von Weiterbildungsver-
bünden

Evaluation der Weiterbildungsverbünde

Wussten Sie schon, dass Sie 
sich das wahlfreie allgemein-
medizinische Tertial des 
Praktischen Jahres auf die 
Weiterbildungszeit zur Fach-
ärztin bzw. zum Facharzt für 
Allgemeinmedizin anrechnen 
lassen können?
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Sind noch Fragen offen?
Sprechen Sie uns an!

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN

Ass. jur. Julia Leemhuis -2327
Sachgebietsleiterin

Christiane Kirchartz -2339
Nicole Menke -2324
Kirsten Nischk -2332

E-Mail: kosta@aekwl.de
 
Telefonsprechzeiten:
Mo.: 9.00 — 12.00 Uhr und 14.00 — 16.00 Uhr 
Di.: 9.00 — 11.00 Uhr | Mi.: 14.00 — 16.45 Uhr
Do.: 9.00 — 11.00 Uhr | Fr.: 9.00 — 13.30 Uhr 

Ärztekammer Westfalen-Lippe
Ressort Aus- und Weiterbildung
Koordinierungsstelle Aus- und Weiterbildung (KoStA)
Gartenstraße 210 — 214
48147 Münster

Tel.: 0251 929-2343
Fax: 0251 929-2349

Nähere Informationen zur KoStA finden Sie 
auch unter www.aekwl.de/kosta



Das Praktische Jahr
in der Allgemeinmedizin

Was bietet
die Allgemeinmedizin?

Auszug aus der 
Weiterbildungsordnung

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANRECHNUNG DES 
PRAKTISCHEN JAHRES IN DER ALLGEMEINMEDIZIN: 

 Tätigkeit in einer entsprechend durch die Universität 
akkreditierten Lehrpraxis 

 Die Lehrpraxis ist auch eine durch die Ärztekammer zu-
gelassene Weiterbildungsstätte und entsprechend zur 
Weiterbildung befugt 

 Ausstellung eines abschließenden Zeugnisses über den 
Umfang und den Inhalt des Tertials in der Allgemein-
medizin

 Anrechnung erst bei Kammermitgliedschaft, d. h. erst 
nach Erhalt der Approbation

einen vielseitigen Aufgabenbereich

ein breites Spektrum an Patientinnen und Patienten

kontinuierliche Betreuung von Patientinnen und Patienten/
intensives Vertrauensverhältnis 

 Informationsvorsprung gegenüber anderen Fachärztinnen 
und -ärzten durch die jahrelange Betreuung

 selbstständiges Arbeiten in eigener Praxis oder im Ange-
stelltenverhältnis 

flache Hierarchie

großes Angebot an Stellen

familienfreundliche Arbeitszeiten durch die Möglichkeit 
des Jobsharings

diverse Förderprogramme u. a. der KVWL und des Landes 
NRW für Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten  
sowie Praxisinhaberinnen und -inhaber

	SCHON GEWUSST?

Wir bieten auf unserer Homepage eine Weiterbildungsbör-
se an, um das Zusammenkommen von Stellenanbietenden 
und -suchenden zu unterstützen. 

Die Weiterbildungsbörse finden Sie über das Portal der
Ärztekammer Westfalen-Lippe: https://portal.aekwl.de

Gemäß der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe vom 21.09.2019, in Kraft seit 01.07.2020 (WO) ist zum regu-
lären Erwerb der Fachkompetenz Allgemeinmedizin eine fünfjäh-
rige Weiterbildung gefordert, die sich wie folgt zusammensetzt:

60 Monate Allgemeinmedizin unter Befugnis an Weiterbildungs-
stätten, davon

müssen 24 Monate in Allgemeinmedizin in der ambulanten 
hausärztlichen Versorgung abgeleistet werden (Anmerkung: 
Anrechnung PJ-Tertial in diesem Abschnitt möglich!)

müssen 12 Monate im Gebiet Innere Medizin in der stationä-
ren Akutversorgung abgeleistet werden

müssen 6 Monate in mindestens einem anderen Gebiet der 
unmittelbaren Patientenversorgung abgeleistet werden

können zum Kompetenzerwerb weitere 18 Monate Weiterbil-
dung in Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung er-
folgen

80 Stunden Kursweiterbildung gemäß § 4 Absatz 8 in Psycho-
somatischer Grundversorgung.

Zudem sind selbstverständlich sämtliche Kompetenzen der Facharzt-
weiterbildung Allgemeinmedizin nachzuweisen.

Liegen diese Voraussetzungen vor, dann kann der im Zeugnis aus-
gewiesene Zeitraum auf die 24 Monate Weiterbildung in der am-
bulanten hausärztlichen Versorgung angerechnet werden.

Mit dem Ziel, die hausärztliche Versorgung zukünftig zu sichern 
und zu verbessern, werden Medizinstudentinnen und -studenten, 
die die Facharztweiterbildung in der Allgemeinmedizin anstre-
ben, bereits während ihres Studiums unterstützt.

Das innerhalb der Allgemeinmedizin abgeleistete Tertial des 
Praktischen Jahres kann gemäß § 44a Abs. 2 des Heilberufsge-
setzes Nordrhein-Westfalen auf die Weiterbildungszeit zur Fach-
ärztin/zum Facharzt für Allgemeinmedizin angerechnet werden.

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter: www.aekwl.de/wbo2020


